
Bekanntmachung 
des Sächsischen Oberbergamtes über die Feststellung 

des Nichtbestehens der Pflicht einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
für das Vorhaben „5. Planänderung Grauwackesteinbruch Brößnitz-Schieferberg“ 

nach § 5 Absatz 2 UVPG 
 

vom 19. Juni 2025 
 

Die Matthäi Rohstoff GmbH & Co. KG, Am Schieferberg, OT Brößnitz, 01561 Lampertswalde 
(Bergbauunternehmen) stellte beim Sächsischen Oberbergamt mit Unterlage vom 4. Septem-
ber 2024 den Antrag auf Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 9 Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) für die 5. Planänderung des Grauwackesteinbruches 
Brößnitz-Schieferberg (Landkreis Meißen). Die Planänderungen betreffen 

• die Aktualisierung der Abbaukonzeption mit Änderung der Abbautiefe bis zur 9. Abbausohle 
(19 m NHN), 

• den dauerhaften Verbleib der Schutzwälle in der jetzigen Form und Höhe mit bedarfsweiser 
Endprofilierung auf der Tagebauinnenseite/Oberfläche), 

• die bedarfsweise dauerhafte Verbringung von zukünftig anfallendem Abraum in den Bereich 
zwischen den bestehenden Schutzwällen westlich der Tagesanlagen (Parkplatz), 

• den Rückbau der stationären Aufbereitungsanlage im Zuge des weiteren Rohstoffabbaus 
und ersatzweiser Einsatz von mobiler Aufbereitungstechnik und 

• die Verlängerung der zeitlichen Dauer des Vorhabens um 20 Jahre. 
Das bisherige Vorhaben ist durch Beschluss (einschließlich Umweltverträglichkeitsprüfung) 
vom 13. Februar 1997 und Änderungsbeschlüssen vom 15. November 2001, 3. Dezember 
2004, 4. November 2014 und 2. Juni 2021 planfestgestellt. 
Das Bergbauunternehmen hat den Steinbruch bisher bis zu einer dritten Gewinnungsebene 
(3. Sohle, 103 m NHN) aufgeschlossen. Zur Zeit hat das Sächsische Oberbergamt die Gewin-
nung bis auf die Teufe von 76 m NHN zugelassen. Mit der Abbaukonzeption bis zur 9. Sohle 
(19 m NHN) plant das Bergbauunternehmen die langfristige Ausrichtung der Rohstoffgewin-
nung. Nach gegenwärtiger Konzeption des Unternehmens ist die Rohstoffgewinnung über den 
bisher zugelassenen Zeitraum (2042) noch für etwa 20 weitere Jahre möglich. 
Zum gebotenen Immissionsschutz hat das Bergbauunternehmen um den Steinbruch zugelas-
sene Schutzwälle errichtet. Bisher ist für diese nach Abschluss der Gewinnungsarbeiten der 
Rückbau mit Nutzung des Abraumes zur Wiedernutzbarmachung des Steinbruches vorgese-
hen. Das Bergbauunternehmen plant die Schutzwälle wegen der mittlerweile gegebenen In-
tegration in das Landschaftsbild und entwickelter Biotopstrukturen dauerhaft zu erhalten. 
Für zukünftig anfallenden Abraum aus nicht verkaufsfähigen Lagerstättenbestandteilen beab-
sichtigt das Bergbauunternehmen im Steinbruch nach Bedarf eine Halde mit einer Aufstands-
fläche von etwa bis zu 1,25 ha anzulegen. 
Das Bergbauunternehmen plant den Rückbau der in Betrieb befindlichen stationären Aufbe-
reitungsanlage. Die Aufbereitung soll künftig mit einer mobilen Anlage erfolgen. Für die Pro-
duktpalette plant das Bergbauunternehmen dazu zwei Produktionsstrecken. Eine Produktions-
strecke soll der Herstellung von Splittgemischen und Gleisschotter, die zweite der Herstellung 
von Splitten dienen. Zur mobilen Aufbereitungstechnik sollen zwei Backenbrecher, zwei Ke-
gelbrecher, drei Siebmaschinen und ein Haldenband gehören. Die mobile Aufbereitung soll 
mit dem Abbau in die Tiefe mitgeführt werden. Die Ersteinrichtung soll mindestens 50 m unter 
Geländeoberkante erfolgen. 
Das Sächsische Oberbergamt hat zu den beantragten Änderungen des Vorhabens gemäß 
§ 51 UVPG in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), das 
zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. I Nr. 323) geändert worden 
ist, in Verbindung mit § 52 Absätze 2c und 2a Bundesberggesetz (BBergG) vom 13. August 
1980 (BGBl. I S. 1310), das zuletzt durch Artikel 39 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 



(BGBl. I Nr. 323) geändert worden ist und Nummer 15.1 der Anlage 1 zum UVPG, sowie der 
Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung bergbaulicher Vorhaben (UVP-V Berg-
bau) vom 13. Juli 1990 (BGBl. I S. 1420), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 18. 
Dezember 2023 (BGBl. 2024 I. Nr. 2) geändert worden ist, gemäß § 9 Absatz 1 Satz 1 UVPG 
in Verbindung mit § 7 Absatz 1 UVPG eine Vorprüfung zur Feststellung der UVP-Pflicht vor-
genommen. In die Prüfung hat das Sächsische Oberbergamt das bisher zugelassene Vorha-
ben zum Steinbruch Brößnitz-Schieferberg als Vorbelastung einbezogen. 
Das Sächsische Oberbergamt hat festgestellt, dass für das Vorhaben keine Verpflichtung zu 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. Dazu hat es die Vorprüfung der UVP-Pflicht ge-
mäß § 9 Absatz 1 Satz 1 UVPG in Verbindung mit § 7 Absatz 1 UVPG mit dem Ergebnis 
abgeschlossen, dass die beantragten Änderungen zum Vorhaben keine erheblich nachteiligen 
Umweltauswirkungen hervorrufen. 
Der Vorprüfung des Einzelfalls lagen folgende Informationen zugrunde:  

• Tischvorlage der Matthäi Rohstoff GmbH & Co. KG zur 5. Änderung der Planfeststellung 
nach § 52 Abs. 2a BBergG für den Grauwacketagebau Brößnitz-Schieferberg vom 27. Juli 
2024, 

• E-Mail Ingenieurbüro Raik Döbel zur Erläuterung der Tischvorlage zur 5. Änderung der 
Planfeststellung für den Grauwacketagebau Brößnitz-Schieferberg vom 12. August 2024, 

• Antrag auf Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 9 Absatz 4 UVPG für die 5. 
Planänderung des Grauwackesteinbruchs Brößnitz-Schieferberg vom 4. September 2024. 

Wesentliche Gründe für das Nichtbestehen der UVP-Pflicht sind:  
Die Gesamtkonzeption des bergbaulichen Vorhabens bleibt von den geplanten Änderungen 
unbeeinträchtigt. 
Das beabsichtigte Änderungsvorhaben erreicht oder überschreitet keine in der UVP-V Berg-
bau in Verbindung mit der Anlage 1 des UVPG vorgegebenen Größen- und Leistungswerte. 
Das Änderungsvorhaben lässt keine erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt (Schutzgüter 
Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit, Tiere, Pflanzen und biologische Viel-
falt, Fläche, Boden, Luft, Klima, Landschaft, kulturelles Erbe, sonstige Sachgüter) erwarten. 
Die Nichterheblichkeit lässt sich aus den beschriebenen und gewerteten Randbedingungen, 
d. h. dem Ausmaß, der Schwere und Komplexität, der Wahrscheinlichkeit sowie der Dauer, 
Häufigkeit und Reversibilität der Auswirkungen, aber auch den vorgesehenen Minderungs-
maßnahmen, herleiten. Das gilt unter Berücksichtigung der Vorbelastungen aus dem bisher 
zugelassenem Vorhaben zum Steinbruch Brößnitz-Schieferberg. Die Auswirkungen des Än-
derungsvorhabens wirken nicht mit den Auswirkungen anderer bestehender oder zugelasse-
ner Vorhaben zusammen. Die Auswirkungen haben keinen grenzüberschreitenden Charakter. 
Keine der möglichen Auswirkungen ist als erheblich nachteilig im Sinne von § 9 Abs. 1 Satz 1 
UVPG in Verbindung mit § 7 UVPG anzusehen, die nach § 25 UVPG bei der Entscheidung 
über die Zulässigkeit des Vorhabens zu berücksichtigen wären. 
Die Verpflichtung zur Umweltverträglichkeitsprüfung besteht auch nicht dadurch, dass meh-
rere Vorhaben derselben Art gleichzeitig bzw. zeitnah verwirklicht werden sollen (kumulie-
rende Vorhaben). 
Im Weiteren besteht auch keine Verpflichtung zur Prüfung der Umweltverträglichkeit aufgrund 
der Lage des Vorhabens in einem ausgewiesenen Naturschutzgebiet sowie in gemäß RL 
79/409/EWG oder 92/43/EWG ausgewiesenen besonderen Schutzgebieten.  
Die Feststellung des Nichtbestehens der UVP-Pflicht ist nach § 5 Absatz 3 Satz 1 UVPG nicht 
selbstständig anfechtbar. 
Die entscheidungsrelevanten Unterlagen sind der Öffentlichkeit gemäß den Bestimmungen 
des Sächsischen Umweltinformationsgesetzes vom 1. Juni 2006 (SächsGVBl. S. 146), das 
zuletzt durch Artikel 2 Absatz 10 des Gesetzes vom 19. August 2022 (SächsGVBl. S. 486) 



geändert worden ist (SächsUIG), im Sächsischen Oberbergamt, Kirchgasse 11, 09599 Frei-
berg, auf Antrag zugänglich.  
Die Bekanntmachung ist auf der Internetseite des Sächsischen Oberbergamts unter 
https://www.oba.sachsen.de/oeffentliche-bekanntmachungen-4591.html einsehbar. 
Freiberg, den 19. Juni 2025 
 

________________________________________________ 
Dr. Falk Ebersbach 

Referatsleiter 
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